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An den 
Vorsitzenden des Finanzausschusses 
des Schleswig-Holsteinischen Landtages 
Herrn Günter Neugebauer, MdL 
Landeshaus 
24105 Kiel 
 
nachrichtlich: 
 
Herrn  
Präsidenten 
des Landesrechnungshofs Schleswig-Holstein 
Dr. Aloys Altmann 
Hopfenstraße 30 
24103 Kiel 
 
 

21. November 2006 
 
 
 
Vorlage des Finanzministeriums an den Finanzausschuss mit der Bitte um Zustim-
mung zum vorzeitigen Baubeginn des Neubaus einer Regional-Leitstelle einschließ-
lich einer Lehrleitstelle auf dem Grundstück der Landesfeuerwehrschule in Harrislee 
 
 
 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
 
mit den Kabinettsbeschlüssen der Jahre 2001 bis 2004, zuletzt geändert am 12.07.2005 
und 31.12.2005 (Kab.-Vorlage Nr. 265/05) sollen parallel zur Einführung des Digitalfunks in 
Schleswig-Holstein Kooperative Leitstellen für Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste 
eingerichtet werden. Im Bereich Nord soll die Leitstelle zugleich der Landesfeuerwehrschu-
le als Lehrleitstelle dienen. Die Finanzplanungsunterlage-Bau für diese Maßnahme wurde 
am 18.07.2006 mit Gesamtkosten in Höhe von 3.077 T€ genehmigt. Die Maßnahme ist im 
Entwurf des Haushalts 2007 / 2008 im Kapitel 1204 bei Titel 1204 – 721 75 mit insgesamt 
3,0 Mio. Euro veranschlagt (2007 = 2,5 Mio. Euro, 2008 = 0,5 Mio. Euro). 
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Um die Leitstelle rechtzeitig fertig stellen zu können und die Inbetriebnahme des Digital-
funks ab Januar 2008 somit sicherzustellen, ist ein Baubeginn Anfang Februar 2007 unbe-
dingt erforderlich. 
 
Hierfür ist die umgehende Versendung der Ausschreibungsunterlagen zur Einhaltung der 
entsprechenden Ausschreibungsfristen noch vor der Verabschiedung des Haushaltsent-
wurfs 2007/2008 durch das Parlament unabweisbar. Grundsätzlich darf die GMSH bei neu-
en Baumaßnahmen erst Ausschreibungen von Bauleistungen nach Verkündung des 
Haushalts und nach einer Mittelfreigabe eingehen, um auch einer Entscheidung des Par-
laments nicht vorzugreifen. 
 
 
 
Ich bitte, dem vorzeitigen Baubeginn zuzustimmen.  

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. 
Dr. Arne Wulff 
 
Anlage:  
Antrag des IM vom 16.11.2006 auf Erteilung der Einwilligung in eine außerplanmäßige 
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2006  
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16.11.2006 
 
Kooperative Regionalleitstelle Nord in Harrislee 
hier: Zustimmung zur vorzeitigen Baufreigabe  
 
 
Mit Datum vom 01. November 2006 wurde zwischen dem Land Schleswig-Holstein, dem 
Kreis Schleswig-Flensburg, dem Kreis Nordfriesland und der Stadt Flensburg ein Koopera-
tionsvertrag für die kooperative Regionalleitstelle Nord unterzeichnet. In dem Miet- und 
Nutzungsvertrag, der Bestandteil des Kooperationsvertrages ist, wurde geregelt, dass zum 
01.02.2008 die Übergabe des Mietobjektes stattfinden soll. 
 
Für dieses ehrgeizige Ziel ist es erforderlich, dass eine Freigabe der Ausschreibung in 
2006 erfolgt. Im laufenden Haushaltsjahr ist dafür keine entsprechende Verpflichtungser-
mächtigung (VE) veranschlagt. Erforderlich sind 3.000 T€, davon 1.000T€ VE fällig in 2007 
und 2.000T€ VE fällig in 2008. 
 
Ich bitte, um entsprechende Veranlassung. 
 
Die Beauftragte für den Haushalt hat mitgewirkt. 
 
 
 
Siegfried Bahr 
 
Anlage 
 



Dienststelle Ort, Datum 

Innenministerium des  
Landes Schleswig-Holstein 

Kiel, 15.11.06 

Finanzministerium 
des Landes Schleswig-Holstein 
24105 Kiel 

Antrag 
auf Erteilung der Einwilligung 

zu einer über-/außerplanmäßigen Verpflichtung 
im Haushaltsjahr 2006 

namentliche Bezeichnung der Obergruppe: 

Hochbau 

Titel: 1204-721 75 Funktion: 042 

Zweckbestimmung: 

Neubau einer Regional-Leitstelle einschließlich einer Lehr-Leitstelle auf dem 

Grundstück der Landesfeuerwehrschule in Harrislee 



 - 2 - 

 

 Gesamtbetrag
Euro 

2007 
Euro 

2008 
Euro 

20 
  

Euro 

20 
  

Euro 

Folge-
jahre
Euro 

Ansatz der Verpflich- 
tungsermächtigung  
im Haushaltsplan1

                  
  
  
  

  
  
  

    
  

Davon in Anspruch  
genommen                   

  
  
  

  
  
  

    
  

Über-/außerplanmäßige  
Verpflichtung 3.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 

  
  
  

  
  
  

    
  

Einsparung bei Verpflich-
tungsermächtigung(en) 
  
Kap 1204 Titel 711 01 
Kap 1204 Titel 711 32 
Kap 1209 Titel 713 70 
Kap 1209 Titel 713 85 

3.000.000,00 
 
 

356.000,00 
92.000,00 

552.000,00 
2.000.000,00 

1.000.000,00 
 
 

356.000,00 
92.000,00 

552.000,00 
 

2.000.000,00 
 
 
 
 
 

2.000.000,00 

  
  
  

  
  
  

    
  

In die Haushaltsrech- 
nung aufzunehmende  
Begründung2

Ausschreibung der Bauleistung für die Leitstelle 
Nord in Harrislee ist 2006 erforderlich, um die 
Fertigstellung Anfang 2008 sicherzustellen.  

  
  
  

  
  
  

    
  

Zusätzliche Begründung  
für den Finanzminister3 Siehe Anschreiben       

  
  
  

  
  
  

    
  

 

                                            
1 Bei der vorläufigen Haushaltsführung ist die Verpflichtungsermächtigung anzugeben, soweit sie 

nicht im Vorjahr in Anspruch genommen worden ist (§ 45 Abs. 1 Satz 2 LHO). 
2 Nur erforderlich, wenn gemäß § 71 Abs. 2 LHO ein Nachweis geführt wird. 
3 Hier ist auch anzugeben, welche Ausgabemittel des laufenden Haushaltsjahres festgelegt sind und 

ob Haushaltsreste verbleiben. 


	22.11.2006.pdf
	Antrag�auf Erteilung der Einwilligung�zu einer über-/außerpl


